
`manni STÄNDIGE 
VERTRETUNG 
ÖSTERREICHS 
BEI  DER  EUROPÄISCHEN  UNION 

Der  Ständige Vertreter 

Brüssel,  21.  Dezember  2016  

GZ BRÜSSEL-ÖV/BMEIA/1340/2016 

Exzellenz, 

Mit Bezug auf  den  gemeinsamen Meldestandard für  den  automatischen Austausch  von  

Informationen über Finanzkonten  in  Steuersachen (im Folgenden als GMS bezeichnet),  der 

am 15.  Juli  2014  vom  Rat der  OECD angenommen wurde, und mit Bezug auf  die  Richtlinie 

(EU)  2015/2060 des Rates  vom  10.  November  2015  zur Aufhebung  der  Richtlinie 2003/48/EG 

im Bereich  der  Besteuerung  von  Zinserträgen, beehre ich mich Folgendes vorzuschlagen:  

1. Das Abkommen über  die  Besteuerung  von  Zinserträgen (im Folgenden als Abkommen 

bezeichnet), abgeschlossen  in  Form eines Briefwechsels vom  1.  Juni  2004  und  19.  November  

2004,  wird mit  31.  Dezember  2016  beendet.  

2. Abweichend  von  Absatz  1  sind  die  Bestimmungen  des  Abkommens für Österreich auch 

nach dem  31.  Dezember  2016  weiterhin anwendbar, insofern sie dafür notwendig sind, um  

den  Verpflichtungen  in  Artikel  1  Abs.  3 lit. a-c der  Richtlinie  des Rates  (EU)  2015/2060  
nachzukommen.  

3. Da  Guernsey beschlossen hat,  die  Informationen unter dem GMS ab  1.  Jänner  2016  

auszutauschen, ist  es von  diesem  Tag an  für Daten betreffend das Jahr  2016  nicht  an den  

Informationsaustausch nach dem Abkommen gebunden, ungeachtet dessen, dass  der  

Austausch nach dem GMS zwischen Guernsey und  der  Republik Österreich nur für Daten 

betreffend das Jahr  2017  und darauffolgende Jahre anwendbar ist. 

Sofern Guernsey diesem Vorschlag zustimmen kann, beehre ich mich vorzuschlagen, dass 

dieses Schreiben und Ihr Bestätigungsschreiben gemeinsam ein Abkommen zwischen  der  

Republik Österreich und Guernsey zur Beendigung  des  Abkommens über  die  Besteuerung  
von  Zinserträgen bilden. Dieses tritt  am  ersten  Tag des  zweiten Monats nach dem Datum,  an  
dem sich  die  beiden Vertragsparteien einander davon  in  Kenntnis gesetzt haben, dass  die  

Erfordernisse nach ihren jeweiligen innerstaatlichen Verfahren erfüllt worden sind,  in Kraft.  
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ter  Grahammer 

Botschafter  

Genehmigen Sie, Exzellenz,  den  Ausdruck unserer ausgezeichnetsten Hochachtung.  

Deputy G A St Pier 

Chief Minster 

Policy 8t Resources Committee 

States of Guernsey 

Sir Charles Frossard House 

La Charroterie 

St Peter Port 

Guernsey 

GY11FH  

E-Mail:  Rob.Gray@gov.gg  
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